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Händel- und Prozeßsucht haben im Laufe der letzten 
Jahre nicht unbeträchtlich zugenommen und flori-
ren insbesondere unter der Bevölkerung des Unter
landes. Diese Leidenschaft könnte ein Justizbeamter 
zum Wohle der Bevölkerung stark eindämmen, 
wenn er seine Stellung richtig auffaßen, auf Verglei
che hinwirken und sich von überflüßigem Formalis
mus fernhalten würde. 

Von den verschiedenen gerichtlichen Geschäfts
zweigen verdient zunächst besondere Aufmerksam
keit die Strafjustiz. Der Umfang der bezüglichen 
Geschäftsgestion ist aus nachstehender Tabelle zu 
entnehmen: 

Jahrgang Straffälle bei Verbrechens Zahl der Haftdauer Jahrgang 
Gericht fälle Häftlinge nach Tagen 

1885 194 19 71 1235 
1886 252 18 108 1955 
1887 279 16 113 969 
1888 212 10 78 931 
1889 249 23 116 1540 
1890 128 4 79 213 

Im Jahre 1886 wurden die Arreste erweitert, bezie
hungsweise es wurden im Erdgeschoße des Regie
rungsgebäudes 5 Einzeln-Arreste neu eingerichtet, 
was sich gut bewährte; während vormals die Arre
ste stets gefüllt waren und manchmal kein Platz zur 
Aufnahme neuer Häftlinge vorhanden war, sind die 
Arreste gegenwärtig nur wenig in Anspruch genom
men. 
Nach den bezüglichen zuerst für das Jahr 1890 
veranlaßten Aufschreibungen waren die Gefängnis
se während dieses Jahres an 196 ganzen und 18 
halben Tagen ganz unbesetzt und waren überhaupt 
nie mehr als 5 Häftlinge zu gleicher Zeit internirt, 
ein im Vergleiche zu früher sehr günstiges Resultat. 
Um die unter den Arrestanten nicht selten vorkom
menden Unordnungen hintanzuhalten habe ich eine 
Hausordnung für die landschaftlichen Gefängnisse 
verfassen, in Druck legen und in jedem Arreste 
anheften lassen, sowie die Gefangenaufseher zur 
genauen Durchführung dieser Hausordnung ver
pflichtet - seither haben die Klagen über störriges 
Benehmen der Arrestanten aufgehört. 

Grundbuch und Kataster bedürften dringend einer 
Revision; was insbesondere die Grundbücher anbe
langt, so ist bekannt, dass die Liechtensteiner sei
nerzeit bei Einführung derselben zu Gewaltmaßre
geln schreiten, beziehungsweise selbe verbrennen 
wollten; seither haben sich die Ansichten zwar ge
klärt, doch fehlt es noch vielfach an dem richtigen 
Verständnisse für den Werth dieser Institution, eine 
Erfahrung, welche auch anderwärts dahin führte, 
grundbücherliche Eintragungen nicht ausschließlich 
dem spontanen Einschreiten der betreffenden Par
teien zu überlassen, sondern das Gericht zu ver
pflichten, gegebenen Falles ein solches Einschreiten 
zu provoziren. 
Bei der gegenwärtigen großen Zersplitterung des 
Privatbesitzes wäre aber eine Neuanlage des Grund
buches, welche auch die derzeit nicht eingetragenen 
Servituten insbesondere die stets Anlaß zu Streit 
bietenden Wegrechte berücksichtigen und über
haupt alle einschlägigen Bechtsverhältnisse ins Kla
re stellen müßte, eine äußerst schwierige, mehrere 
Jahre erfordernde Arbeit, deren befriedigende Lö
sung dem gegenwärtigen Gerichtsvorstande nicht 
zuzumuthen ist, weßhalb sie auf eine fernere Zeit 
verschoben bleiben muß. 
Sind die Zustände des Grundbuches so beschaffen, 
dass dieselben ein wahrheitsgetreues Bild über die 
Eigenthums- und Belastungsverhältnisse nicht bie
ten, so kann auch der dem Grundbuche einverleibte 
Kataster, welcher dem Landgerichte in Evidenz zu 
halten ist, ebenfalls nicht als mustergiltig bezeichnet 
werden, zumal er in einer großen Anzahl seiner 
Flächenberechnungen verfehlt und auch sonst ziem
lich unverläßlich ist. 
Die grundbücherlich eingetragenen Schulden haben 
eine Höhe von beiläufig 2 Millionen Gulden; das 
etwa 15 mal größere Vorarlberg, in welchem keine 
Grundbücher, sondern nur Verfachbücher beste
hen, hat nach der jüngst durchgeführten Hypothe
karerneuerung Hypothekarschulden im Betrage von 
33 Millionen Gulden. 
Im Jahr 1889 wurden in Liechtenstein rund 
80 000 fl und im Jahre 1890 bis Mitte Dezember im 
Ganzen 86 700 fl grundbücherlich eingetragen, so
wie 85 000 fl grundbücherlich gelöscht. Der Wech-
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